
 

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

 

 

 

 

Beschluss 

Nr. 21/16/05.1G 

Vom 14.04.2021 

 P190926 

 
 

Ratschlag Gesamtkonzept Elektromobilität; Anpassung des kantonalen Umweltschutzgesetzes 
 

19.0926.02, Bericht der UVEK vom 18.03.2021 

 

://: Zustimmung mit Änderungen 

 

Grossratsbeschluss I 

Gesamtkonzept Elektromobilität 
Vergabe eines bedingt rückzahlbaren zinslosen Darlehens an die Industriellen Werke Basel 
(IWB) für die Finanzierung von 200 öffentlich zugänglichen Ladestationen auf Allmend 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 19.0926.01 vom 2. Juli 2019 sowie in den Bericht der Umwelt-, Verkehrs- 
und Energiekommission Nr. 19.0926.02 vom 17. März 2021, beschliesst: 

 

 

Für die Finanzierung von 200 öffentlich zugänglichen Ladestationen auf Allmend wird ein 
Investitionsbeitrag in Form eines bedingt rückzahlbaren, zinslosen Darlehens in der Höhe von Fr. 
11'400 000 inkl. allfälliger MWST an die Industriellen Werke Basel (IWB) zulasten der 
Investitionsrechnung, Investitionsbereich Übrige, bewilligt. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 



 

 

Grossratsbeschluss II – Änderung des Umweltschutzgesetzes 

 

://: Zustimmung mit Änderung 

 

Umweltschutzgesetz Basel-Stadt 

(USG BS) 

Änderung vom 14. April 2021 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, 

nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 19.0926.01 vom 2. Juli 2019 sowie in den 

Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission Nr. 19.0926.02 vom 17. März 2021, 

beschliesst: 

I. 

Das Umweltschutzgesetz Basel-Stadt (USG BS) vom 13. März 1991 1) (Stand 23. August 2018) wird wie 

folgt geändert: 

§  16a (neu) 

Lademöglichkeiten für Elektroautos 
1 Der Kanton sorgt dafür, dass eine genügende Anzahl öffentlich zugänglicher Parkplätze mit 

Lademöglichkeiten für Elektroautos ausgerüstet ist. Er kann diese Aufgabe an Dritte übertragen. 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und der Regierungsrat bestimmt den 

Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

 

 

Namens des Grossen Rates 

Der Präsident: Dr. David Jenny 

 

Der I. Sekretär: Beat Flury 

 

 

Ablauf der Referendumsfrist:  29. Mai 2021 
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Grossratsbeschluss III 

Grundsätze zur Elektromobilität 

 

://: Zustimmung  

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission Nr. 19.0926.02 vom 17. März 2021, beschliesst:  

 

1. Die Dekarbonisierung der Mobilität wird als Ganzes gedacht und geplant. Das 
Gesamtkonzept fokussiert nicht nur auf Elektroautos, sondern nutzt auch die Chancen von 
leichteren und flächeneffizienteren Elektromobilen wie Elektrovelos, Elektroroller und 
Elektro-Cargovelos. 

2. Das Gesamtkonzept Elektromobilität fusst als zentraler Pfeiler der Dekarbonisierung auf der 
Hierarchie «Vermeiden – Verlagern – Verbessern» und leistet im Idealfall einen Beitrag zu 
allen drei Stufen. Direkte und indirekte Fehlanreize sind zu vermeiden und regelmässig zu 
überprüfen. 

3. Die Kosten in Zusammenhang mit der Dekarbonisierung des Verkehrs im Kanton Basel-
Stadt sind verursachendengerecht abzuwickeln. Dies im Sinne, dass zwar Kosten zeitlich 
verschoben werden können, letzten Endes aber von den Nutzenden getragen werden. Eine 
direkte und indirekte Beteiligung der Allgemeinheit (Staatskasse sowie Firmen und 
Haushalte, die ihre Mobilitätsbedürfnisse ohne Auto bewerkstelligen) ist zu vermeiden. 

4. Die Dekarbonisierung des privaten Fahrzeugverkehrs erfolgt Hand in Hand mit der 
Förderung des Sharings und Poolings. 

5. Die vom Umweltschutzgesetz geforderte Reduktion der Umweltbelastung des Verkehrs 

schliesst neben dem Betrieb auch den vor- und nachgelagerten Ressourceneinsatz mit ein. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 


